
Werks durch den Nachbarn auf der Grundstücksgrenze 
zuzustimmen. Deshalb kann eine solche Zustimmung 
auch nicht durch eine gerichtliche Verurteilung er
zwungen werden.
BG Suhl, Urteil vom 9. Mai 1973 — Kass. C 1/73.

Die Parteien sind Grundstücksnachbarn. Der Kläger hat 
auf seinem Grundstück mit Baumaßnahmen auf der 
Grundstücksgrenze begonnen. Der Rat des Kreises — 
Staatliche Bauaufsicht — hat die Genehmigung zur Wei
terführung des Baues davon abhängig gemacht, daß die 
Verklagte hierzu ihre Einwilligung gibt.
Das Kreisgericht verurteilte die Verklagte, eine Willens
erklärung dahin abzugeben, daß sie mit der vom Klä
ger beabsichtigten Grenzbebauung auf seinem Grund
stück in der von ihm bei der Staatlichen Bauaufsicht 
beantragten Art und Weise einverstanden ist. Es be
gründete seine Entscheidung damit, daß die Weigerung 
der Verklagten, als Nachbar dem Bauvorhaben zuzu
stimmen, nicht begründet sei und die Zustimmung im 
Klagewege erzwungen werden könne. Der vom Kläger 
teilweise errichtete Neubau werde von den zuständigen 
staatlichen Organen befürwortet und stelle keine erheb
liche Beeinträchtigung der Eigentumsrechte der Ver
klagten dar. Die Verklagte müsse daher die Grenzbe
bauung dulden. Ihre Weigerung verstoße gegen den 
Grundsatz von Treu und Glauben und müsse als schi
kanös bezeichnet werden.
Der Direktor des Bezirksgerichts hat die Kassation die
ses Urteils wegen Gesetzesverletzung beantragt. Der 
Antrag hatte Erfolg.

Aus den G r ü n d e n :
Ein Bürger darf zur Abgabe einer Willenserklärung 
über sein Eigentum betreffende Rechte nur dann ver
urteilt werden, wenn ihm auf gesetzlichen Bestimmun
gen beruhende Pflichten hinsichtlich seiner Eigentums- 

' rechte auferlegt sind. Eine Verpflichtung, dem Errichten 
eines Bauwerks durch den Nachbarn auf der Grund
stücksgrenze zuzustimmen, ist in den einschlägigen 
nachbarrechtlichen Bestimmungen des BGB (§§ 904 bis 
924) nicht enthalten. Diese Bestimmungen gehen im 
Gegenteil davon aus, die Rechte des betroffenen Nach
barn zu schützen und nur in bestimmten Fällen durch 
gerichtliche Entscheidung zu beschränken.
Nach den gegebenen Sachumständen kann im vorlie
genden Fall eine solche Verpflichtung der Verklagten 
weder aus dem verfassungsrechtlichen Grundsatz, daß 
der Gebrauch des persönlichen Eigentums den Inte
ressen der Gesellschaft nicht widersprechen darf (Art. 
11 Abs. 3), noch aus den Grundsätzen von Treu und 
Glauben oder aus dem Schikaneverbot (§ 226 BGB) her
geleitet werden.
Da sich eine Verpflichtung der Verklagten auch nicht 
aus anderen Bestimmungen, insbesondere nicht aus der 
Deutschen Bauordnung (DBO) vom 2. Oktober 1958 
(GB1.-Sdr. 287) ergibt, war das Urteil des Kreisgerichts 
aufzuheben und die Klage abzuweisen.

Ziff.29, 28 Abs. 2 Satz 3 LPG-MSt Typ III; §17 Abs. 2 
LPG-Ges.
Die Jahresrestauszahlung eines zur Unzeit aus der 
LPG ausgeschiedenen Mitglieds darf als sog. normier
ter Schadenersatz nur auf der Grundlage eines besonde
ren Beschlusses der Mitgliederversammlung einbehal
ten werden. Allgemeine Festlegungen in der Betriebs
ordnung der LPG über die Einbehaltung der Restaus
zahlung widersprechen dem Musterstatut und können 
daher nicht zur Begründung herangezogen werden.
BG Cottbus, Urteil vom 24. Oktober 1973 — 003 BCB 
37/73.

Die Kläger waren Mitglied der Verklagten, einer LPG 
Typ III. Sie haben am 11. Juli 1971 ihren Austritt aus 
der LPG zum 31. Dezember 1971 erklärt. Diesem Aus
tritt hat die Mitgliederversammlung mit Beschluß vom
21. Oktober 1971 zugestimmt. Mit Beschluß vom glei
chen Tage wurden beide Kläger von ihren Leitungs
funktionen in der Gärtnerei der Verklagten entbunden. 
Dem später vorgebrachten Antrag der Kläger, bereits 
zum 31. Oktober 1971 aus der Verklagten auszuschei
den, hat die Mitgliederversammlung am 12. November 
1971 widersprochen. Trotzdem sind die Klägerin zu 1) 
am 20. Dezember 1971 und der Kläger zu 2) am 15. No
vember 1971 Mitglieder der GPG in P. geworden.
Die Kläger fordern von der Verklagten die Jahresrest
auszahlung für 1971. Diese werde ihnen zu Unrecht 
vorenthalten, denn der Verklagten sei durch ihren Aus
tritt kein Schaden entstanden. Überdies sei ihnen nach 
dem Funktionsentzug keine konkrete Arbeit in der 
LPG zugewiesen worden.
Die Kläger haben beantragt, die Verklagte zu verur
teilen, an die Klägerin zu 1) 1030,68 M und an den 
Kläger zu 2) 1 838,50 M zu zahlen.
Die Verklagte hat Klageabweisung beantragt und er
widert: Da die Kläger zur Unzeit aus der LPG aus
geschieden seien, sei gegen sie der sog. normierte 
Schadenersatz durch Einbehaltung der Jahresrestaus
zahlung geltend gemacht worden. Dazu bedürfe es nicht 
des konkreten Nachweises der Höhe des Schadens. 
Schaden sei der Verklagten aber durch das Ausscheiden 
der Kläger entstanden. Die Einbehaltung der Jahres
restauszahlung beruhe auf der Betriebsordnung der 
Verklagten.
Das Kreisgericht hat die Klage abgewiesen.
Die gegen dieses Urteil gerichtete Berufung der Kläger 
hatte Erfolg.

Aus den G r ü n d e n :
Das Kreisgericht hat seiner Entscheidung im wesent
lichen zugrunde gelegt, daß die Kläger zur Unzeit aus 
der verklagten LPG ausgeschieden seien und diese des
halb berechtigt die den Klägern noch zustehende Jahres
restauszahlung als sog. normierten Schadenersatz ein
behalten habe. Dazu bedürfe es keines Beschlusses der 
Mitgliederversammlung der Verklagten, weil deren Be
triebsordnung für diesen Fall eine konkrete Regelung 
enthalte. Dieser Auffassung des Kreisgerichts kann nicht 
zugestimmt werden.
Nach § 17 Abs. 2 LPG-Ges. obliegt die Entscheidung dar
über, ob und in welcher Höhe gegen ein Mitglied einer 
Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft Scha
denersatzansprüche geltend gemacht werden, ausschließ
lich der Mitgliederversammlung. Diese Entscheidungs
befugnis der Mitgliederversammlung trifft aber nicht 
nur auf die Fälle der Schadenszufügung gemäß § 15 
LPG-Ges. zu, sondern eindeutig auch für die, in denen 
von einem ausgeschlossenen oder zur Unzeit ausgeschie
denen LPG-Mitglied zur Wiedergutmachung des durch 
diese Pflichtverletzung entstandenen Schadens die dem 
Mitglied noch zustehenden Zahlungen für Arbeitsein
heiten oder eingebrachten Boden ganz oder teilweise 
einbehalten werden sollen (Ziff. 28, 29 LPG-MSt
Typ III).
Nach Ziff. 28 Abs. 2 Satz 3 LPG-MSt Typ III ist bei 
Ausschluß aus der Genossenschaft sowohl über den Aus
schluß als auch über die Einbehaltung der Jahresrest
auszahlung ein Beschluß der Mitgliederversammlung 
herbeizuführen. Gemäß Ziff. 29 LPG-MSt Typ III stehen 
der LPG gegenüber einem Mitglied, das die Arbeit ein
stellt, bevor der Zeitpunkt seines Ausscheidens erreicht 
ist, dieselben Rechte zu. Das bedeutet, daß es auch in 
diesen Fällen eines eindeutigen Beschlusses der Mit
gliederversammlung bedarf, ob die dem Mitglied noch 
zustehenden Zahlungen ganz oder teilweise einbehalten 
werden sollen.
Ein solcher Beschluß ist durch die Mitgliederversamm-
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